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a)   Folgende Abfälle aus privaten Haushalten im Sinne des § 3 8 Abs. 9 6 sind getrennt zu 

sammeln und in der angegebenen Weise zu entsorgen, soweit sie nicht selbst verwertet 
werden: 

 
Abfallart Entsorgungssystem 

Neu: Altschuhe sind in die im Stadtgebiet und am Recyclinghof 
aufgestellten Altschuhsammelbehälter einzuwerfen 
(Bringsystem) 

Neu: Alttextilien sind in die im Stadtgebiet und am Recyclinghof 
aufgestellten Altkleidercontainer einzuwerfen 
(Bringsystem) 

Bauschutt 
wie Steine, Fliesen, Betonteile 

kann in die am Recyclinghof aufgestellten Container 
eingeworfen werden (nur Kleinmengen, Bringsystem) 

Baustellenabfälle  
(gemischte Materialien) 
 
 
 

• sind selbst bei den zugelassenen Entsorgungsanlagen 
des Märkischen Kreises anzuliefern oder 

• in einem Container zu erfassen, der bei der Stadt 
angefordert werden kann (Holsystem) oder 

• in die am Recyclinghof aufgestellten Container 
einzuwerfen (nur Kleinmengen, Bringsystem) 

Neu: Bioabfälle 
wie Obst- und Gemüsereste, 
Kartoffelschalen, Kaffeefilter, 
jedoch keine Speisereste und 
Fleischabfälle 

• sind entweder in 120 Liter, 240 Liter oder 1.100 Li ter 
fassenden Bioabfallsammelbehältern zu erfassen 
(Holsystem) oder 

• in die am Recyclinghof aufgestellten 
Bioabfallcontainer einzuwerfen (Bringsystem) 

Elektrokleingeräte   
wie Rasierapparat, Lockenstab, 
Game-Boy, MP3-Player 

sind in die am Recyclinghof aufgestellten Container 
einzuwerfen (Bringsystem) 

Glas ist in die im Stadtgebiet und am Recyclinghof aufgestellten 
Glascontainer einzuwerfen (Bringsystem) 

Grünabfälle   
wie Baum-, Strauch- und 
Rasenschnitt, Laub und Geäst, 
Blumen und Blumenerde, 
unbehandeltes Holz, jedoch 
keine Speisereste und keine 
Fleischabfälle  

• sind entweder in 120 Liter, oder  240 Liter oder 1.100 
Liter  fassenden Bioabfallsammelbehältern zu erfassen 
(Holsystem) oder 

• sind in von der Stadt zugelassenen 
Grünabfallsäcken aus Papier zu erfassen 
(Holsystem) oder 

• bei der Stadt per Grünabfallanmeldekarte oder per 
Internet zur Abholung anzumelden (Holsystem) oder 

• in einem Container zu sammeln, der bei der Stadt 
angefordert werden kann (Holsystem) oder 

• in die am Recyclinghof aufgestellten 
Grünabfallcontainer einzuwerfen (Bringsystem) oder 

• an der Umladestation auf der Deponie 
Lüdenscheid-Kleinleifringhausen abzugeben 
(Bringsystem).  

Leichtstoffverpackungen  
Leichtverpackungen  aus 
Kunststoff, Weißblech, Aluminium 
und Verbundstoffen  
wie Joghurtbecher, Wasch- und 
Reinigungsmittelverpackungen, 

• sind in gelben DSD-Wertstoffsammelsäcken 
(Holsystem) oder  

• in 240 Liter oder 1.100 Liter fassenden DSD-
Wertstoffsammelbehältern zu sammeln (Holsystem) 
oder 

• in die am Recyclinghof aufgestellten Container 



Getränkeverpackungen und          
-dosen, Alufolie 

einzuwerfen (Bringsystem) 

Papier, Pappe und Karton • ist in die im Stadtgebiet und am Recyclinghof 
aufgestellten Papiercontainer einzuwerfen 
(Bringsystem) oder 

• in 120 Liter, 240 Liter oder 1.100 Liter fassenden 
Papiersammelbehältern zu erfassen (Holsystem) 

Schadstoffe , soweit sie in kleinen 
Mengen anfallen 
wie Batterien, Farben, Lacke, 
Gifte, Lösemittel, Laugen, Säuren, 
Thermometer, 
Pflanzenschutzmittel, 
Leuchtstoffröhren, 
Altmedikamente, Kondensatoren, 
Altöl 

• sind bei der städtischen Schadstoffabgabestelle auf 
dem Recyclinghof oder  

• an besonderen Sammelstellen, z. B. für Batterien, 
Medikamente oder Altöl abzugeben (Bringsystem) 

 

Sperrmüll, Metallschrott,  
Elektro- und Elektronikgeräte  
Elektronikschrott 
wie Möbel, Kühlschränke, 
Kühltruhen, Fahrräder, 
Waschmaschinen, Öfen, 
Ölradiatoren 

• sind bei der Stadt per Anmeldekarte oder per Internet 
für die Sperrmüllsammlung  bzw. Sammlung von 
Metallschrott, Elektro- und Elektronikgeräten  
Elektronikschrottsammlung  anzumelden (Holsystem) 
oder 

• in die am Recyclinghof aufgestellten Container 
einzuwerfen (Bringsystem) 

 
b)  Folgende Abfälle aus Nichthaushalten im Sinne des § 3 8 Abs. 10 7 sind getrennt zu 

sammeln und in der angegebenen Weise zu entsorgen, soweit sie nicht einer 
Wiederverwertung durch Dritte zugeführt werden: 

 
Abfallart Entsorgungssystem 

Neu: Altschuhe 
 

sind in die im Stadtgebiet und am Recyclinghof 
aufgestellten Altschuhsammelbehälter einzuwerfen 
(Bringsystem) 

Neu: Alttextilien sind in die im Stadtgebiet und am Recyclinghof 
aufgestellten Altkleidercontainer einzuwerfen 
(Bringsystem) 

Neu: Bioabfälle 
wie Obst- und Gemüsereste, 
Kartoffelschalen, Kaffeefilter, 
jedoch keine Speisereste und 
Fleischabfälle 

• sind entweder in 120 Liter, 240 Liter oder 1.100 Li ter 
fassenden Bioabfallsammelbehältern zu erfassen 
(Holsystem) oder 

• in die am Recyclinghof aufgestellten 
Bioabfallcontainer einzuwerfen (Bringsystem) 

Glas ist in den im Stadtgebiet und am Recyclinghof aufgestellten 
Glascontainern zu erfassen (Bringsystem).  

Neu: Grünabfälle   
wie Baum-, Strauch- und 
Rasenschnitt, Laub und Geäst, 
Blumen und Blumenerde  

• sind entweder in 120 Liter,  240 Liter  oder 1.100 Liter  
fassenden Bioabfallsammelbehältern zu erfassen 
(Holsystem) oder  

• sind in von der Stadt zugelassenen 
Grünabfallsäcken aus Papier zu erfassen 
(Holsystem) oder 

• bei der Stadt per Grünabfallanmeldekarte oder per 
Internet zur Abholung anzumelden (Holsystem) 
oder 

• in einem Container zu sammeln, der bei der Stadt 
angefordert werden kann (Holsystem) oder 

• in die am Recyclinghof aufgestellten 



Grünabfallcontainer einzuwerfen (Bringsystem)  
oder 

• an der Umladestation auf der Deponie 
Lüdenscheid-Kleinleifringhausen abzugeben 
(Bringsystem)  

Leichtstoffverpackungen 
Leichtverpackungen   
aus Kunststoff, Weißblech, 
Aluminium und Verbundstoffen  
wie Joghurtbecher, Wasch- und 
Reinigungsmittelverpackungen, 
Getränkeverpackungen und          
-dosen, Alufolie 

• sind in gelben DSD-Wertstoffsammelsäcken 
(Holsystem) oder  

• in 240 Liter oder 1.100 Liter fassenden DSD-
Wertstoffsammelbehältern zu sammeln (Holsystem) 
oder  

• in die am Recyclinghof aufgestellten Container 
einzuwerfen (Bringsystem) 

Neu: Papier, Pappe und Karton • ist in die am Recyclinghof aufgestellten 
Papiercontainer einzuwerfen (Bringsystem) oder 

• in 120 Liter, 240 Liter oder 1.100 Liter fassenden 
Papiersammelbehältern zu erfassen (Holsystem)  

Schadstoffe , soweit sie in kleinen 
Mengen anfallen 
wie Batterien, Farben, Lacke, 
Gifte, Lösemittel, Laugen, Säuren, 
Thermometer, Laborchemikalien, 
Pflanzenschutzmittel, 
Leuchtstoffröhren, 
Altmedikamente,  Akkumulatoren, 
Kondensatoren, Altöl 

• sind bei der städtischen Schadstoffabgabestelle auf 
dem Recyclinghof oder  

• an besonderen Sammelstellen, z. B. für Batterien, 
Medikamente oder Altöl abzugeben (Bringsystem).   

 
 


